
 

  
 

STIMMZETTEL                                                                                                       
für die Wahl des Pfarrgemeinderates am 25. Februar 2018  
(gemäß § 11 Abs. 2 der Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat)  
                      

Pfarrgemeinde: St. Michael - Langenpettenbach 
 

Wahlbestimmungen 

1. Jede/r Wähler/in hat 11 Stimmen; es dürfen also maximal 11 Namen angekreuzt werden.  

2. Jede/r Kandidat/in kann nur eine Stimme erhalten. 
3. Ungültig sind (gemäß § 13 Abs. 1 der Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat): 

 Stimmzettel, auf denen mehr als 11 Namen angekreuzt werden  
                        (also wenn mehr Namen angekreuzt werden als Kandidaten/innen zu wählen sind).           

  Stimmzettel, die unzulässig gekennzeichnet sind. 
 

  

Baumann   Renate                                                                                           
Wagenried 
52 Jahre 
Hausfrau 
 

  

Geißler   Georg 
Aberl 
27 Jahre 
Zimmerer  und  Landwirt 

  

Hofner   Angelika 
Ainhofen 
62 Jahre 
Hausfrau 

  

Max   Annemarie 
Langenpettenbach 
56 Jahre 
Technische Zeichnerin 

  

Neumüller   Astrid 
Arnzell  
54 Jahre 
Lohn- und Finanzbuchhalterin 

  

Neumüller   Irene 
Arnzell  
46 Jahre 
Verwaltungsbeamtin 

  

Obesser   Angela 
Senkenschlag 
47 Jahre 
Verwaltungsangestellte 

  

Schilcher   Claudia 
Langenpettenbach 
46 Jahre 
Zahnmedizinische Fachangestellte 

  

Strobl   Edeltraud 
Stangenried 
48 Jahre 
Bäcker- u. Konditormeisterin 

  

Trischberger   Theresia 
Langenpettenbach 
49 Jahre 
Bürokauffrau 

  

Zollbrecht   Tanja 
Langenbettenbach 
40 Jahre 
Pharmazeutisch - technische Assistentin 

 


